
ANTRAG AUF ERWEITERTE NOTBETREUUNG  
während der regulären Öffnungszeit zwischen 18.01.2021und 29.01.2021  

in der    KITA     in der    Kernzeit-Betreuung 

 

  Erstantrag 
Ein Folgeantrag für die Eltern, die diesen bereits für die Woche vom 10.01.-15.01.21 gestellt 

haben, ist nicht notwendig. Dieser läuft weiter. Bitte geben Sie nur in Ihrem jeweiligen 

Kindergarten bzw. in der Kernzeitbetreuung Bescheid.  
 

Zwischen dem 18.01.2021 und dem 29.01.2021 sind auf Grund der Entscheidung der Landesregierung 

Baden-Württemberg vom Donnerstag (14.01.2021) weiterhin alle Kitas und Schulen geschlossen. 

Unter bestimmen Voraussetzungen kann eine Notbetreuung beantragt und genehmigt werden. 

Anspruch auf eine Notbetreuung haben Kita-Kinder: 

 

 bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als 

unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze 

gleichermaßen.  

Voraussetzung: Eine Bescheinigung über die Unabkömmlichkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber oder 

dem Dienstherrn. Bei Selbstständigen genügt eine Eigenbescheinigung 

 für deren Wohl eine Betreuung notwendig ist 

 Des Weiteren bedarf es der Versicherung der Erziehungsberechtigten, dass eine Betreuung anderweitig 

nicht möglich ist. 

 

Damit wir die Notbetreuung verlässlich organisieren können, bitten wir Sie den Antrag bei Bedarf und 

Vorliegen der o.g. Voraussetzungen vollständig bis Freitag, den 15.01.2021 spätestens 10:00 Uhr 

unter buergermeisteramt@eberdingen.de zu senden. Dem Antrag ist die Bescheinigung vom 

Arbeitgeber oder Dienstherrn beizufügen (nur Erstanträge). Das Formular finden Sie ebenfalls auf 

unserer Homepage. Bei Selbstständigen genügt eine Eigenbescheinigung. Bitte beachten Sie, dass mit 

diesem Formular ihr Bedarf erfasst wird. Nach Eingang aller Anträge prüfen wir die Ressourcen der 

Kitas/Kernzeit und legen die möglichen Betreuungszeiten fest. Danach werden Sie umgehend per Mail 

über die Betreuungszeiten Ihres Kindes/Ihrer Kinder informiert. Dazu benötigen wir Ihre E-Mail-

Adresse: 

    ______________________________________________  

(bitte in Druckbuchstaben) 

Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung werden die regulären Kita/Kernzeit-Elternbeiträge 

erhoben. 

 

Angaben zum Kind / zu den Kindern: 

 

Zu betreuendes Kind 1 

 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: gemeldet in Kita/Kernzeit: 

Notbetreuungsbedarf ab (Datum): 

                           Bitte Uhrzeiten neben den jeweiligen Wochentagen eintragen, z.B. 7:30 –13:00 Uhr 

Montag:                                     

Dienstag:                                   

Mittwoch:          

Donnerstag: 

Freitag: 

mailto:buergermeisteramt@eberdingen.de


Zu betreuendes Kind 2 

 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: gemeldet in Kita/Kernzeit: 

Notbetreuungsbedarf ab (Datum): 

                           Bitte Uhrzeiten neben den jeweiligen Wochentagen eintragen, z.B. 7:30 –13:00 Uhr 

Montag:                                     

Dienstag:                                   

Mittwoch:          

Donnerstag: 

Freitag: 

 

Zu betreuendes Kind 3 

 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: gemeldet in Kita/Kernzeit: 

Notbetreuungsbedarf ab (Datum): 

                           Bitte Uhrzeiten neben den jeweiligen Wochentagen eintragen, z.B. 7:30 –13:00 Uhr 

Montag:                                     Donnerstag: 

Dienstag:                                   Freitag: 

Mittwoch:           

 

 

 

Angaben zu den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten: 

 

Bitte tragen Sie unter A und B jeweils den Elternteil bzw. Personensorgeberechtigten ein, der am 

Arbeitsplatz unabkömmlich ist bzw. unter C den Elternteil bzw. Personensorgeberechtigten ein, der 

aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehindert ist: 

 

A   unabkömmlich  (ggf. Bescheinigung beifügen) 

 

Name: Vorname: 

Beruf bzw. Tätigkeitsfeld  

Firma: 

E-Mail für evtl. Rückfragen: 

                           Bitte Uhrzeiten neben den jeweiligen Wochentagen eintragen, z.B. 7:30 –13:00 Uhr 

Montag:                                     Donnerstag: 

Dienstag:                                   Freitag: 

Mittwoch:           

 

 



 

 

B   weiterer unabkömmlicher Sorgeberechtigter  (ggf. Bescheinigung beifügen) 

 

Name: Vorname: 

Beruf bzw. Tätigkeitsfeld  

Firma: 

E-Mail für evtl. Rückfragen: 

                           Bitte Uhrzeiten neben den jeweiligen Wochentagen eintragen, z.B. 7:30 –13:00 Uhr 

Montag:                                     Donnerstag: 

Dienstag:                                   Freitag: 

Mittwoch:           

 

C   an der Kinderbetreuung aus schwerwiegenden Gründen verhindert 

 

Name: Vorname: 

Beruf bzw. Tätigkeitsfeld  

 

                           Bitte Uhrzeiten neben den jeweiligen Wochentagen eintragen, z.B. 7:30 –13:00 Uhr 

Montag:                                     Donnerstag: 

Dienstag:                                   Freitag: 

Mittwoch:           

Schilderung der schwerwiegenden Gründe: 

 

 

 

 

C   an der Kinderbetreuung aus schwerwiegenden Gründen verhindert 

 

Name: Vorname: 

Beruf bzw. Tätigkeitsfeld  

 

                           Bitte Uhrzeiten neben den jeweiligen Wochentagen eintragen, z.B. 7:30 –13:00 Uhr 

Montag:                                     Donnerstag: 

Dienstag:                                   Freitag: 

Mittwoch:           

Schilderung der schwerwiegenden Gründe: 

 

 



 

 ich/wir versichere/versichern, dass eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist 

 

 Mir/uns ist bewusst, dass mein/unsere Kind/er bei grippeähnlichen 

Krankheitssymptomen keinesfalls eine Notbetreuung besuchen darf/dürfen. 

 

 Mein/unsere Kind/er hatte/n in den letzten 10 Tagen keinen Kontakt mit einer infizierten 

Person. 

 

 

 

Datenschutz/Einverständniserklärung: 

 

  Mit der Speicherung und Verarbeitung der o. g. Daten für die Entscheidung über die   

Möglichkeit einer Notbetreuung bin ich/sind wir einverstanden  

 Ich/wir gebe/n mein/unser Einverständnis, dass die Angaben bei meinem Arbeitgeber 

nachgeprüft werden dürfen.  

 

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen 

personenbezogenen Daten auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen. Dabei handelt es sich 

insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben. Diese Daten 

werden bei der zuständigen Stelle gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen 

werden. Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und 

organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei 

strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten 

werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.  

 

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die 

Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es entstehen 

Ihnen dabei keine anderen Kosten als evtl. die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 

bestehenden Basistarifen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren 

Erhebung eingeschränkt werden. 

 

 

 

Eberdingen, den        

 

 

 

Unterschrift/en:              

 

 

Weitere Hinweise: 

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, entscheidet die Gemeinde bzw. 

Kita-Leitung oder örtl. Abteilung der Kernzeit-Betreuung, nach pflichtgemäßem Ermessen über die 

Aufnahme der Kinder. Bei beschränkten Betreuungskapazitäten haben folgende Kinder Vorrang: 

 Kinder, bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist 

 Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist 

 Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben 

 Einzelfälle nach individuellem Ermessen der Notwendigkeit 


